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Bekanntmachungen der Königl. Kreisbehörde.
Am 17. October d. J. findet die Aushebung des diesjährigen Militair- Erſatzbedarfs

ſtatt. Jndem ich die Wohllöblichen Magiſträte und Ortsrichter des hieſigen Kreiſes hier-
durch veranlaſſe, die Ordres, welche ihnen in dieſen Tagen durch die Gendarmen zugehen
werden ungeſäumt an die betreffenden Militairpflichtigen auszuhändigen, mache ich noch
beſonders darauf aufmerkſam, daß nicht allein die Beorderten, ſondern auch alle diejenigen
Militairpflichtigen ſich zu geſtellen haben, welche die Geſtellung vor der Kreis Erſatz Com-
miſſion in dieſem Jahre verſäumt haben und die jetzt nicht ausdrücklich beordert worden ſind.
Ebenſo haben ſich diejenigen Militairpflichtigen, die aus andern Kreiſen gebürtig ſind und
ſich in dem hieſigen temporair aufhalten, an dem Stellungs Termine mit einzufinden vor
her haben ſie ſich aber in meinem Büreau und zwar ſpäteſtens bis zum 15. kommenden
Monats zu melden, damit ſie in die Liſten nachträglich noch aufgenommen werden können.
Dies haben auch diejenigen Jndividuen zu berückſichtigen welche in dieſem Frühjahre bei
der Stellung abweſend waren.

Die Wohllöblichen Magiſträte und Ortsbehörden haben dieſe Bekanntmachung den El-
tern, Dienſtherren 2e. auf geeigneten Wegen bekannt zu machen dieſelben auch noch aus-
drücklich darauf aufmerkſam zu machen daß die geſetzlichen Strafen ohne Nachſicht gegen
jeden Ausbleibenden zur Anwendung kommen würden.

Merſeburg, den 28. September 1844. Der Königl. Landraths Amts Verweſer
von Seydewitz

ferde- Verkauf.Da der am 30. v. Mts. auf dem Rittergute Schkopau angeſtandene Termin zum Ver-
kauf der vom Merſeburger Kreiſe zur diesjährigen Landwehr- Uebung angekauften Pferde
keinen günſtigen Erfolg gehabt hat, ſo ſollen dieſe Pferde, 7 Stück an der Zahl, anderweit
zum meiſtbietenden Verkauf geſtellt werden. 2

Es iſt zu dem Behuf zum 814. October d. Js. Vormittags 11 Uhr
ein nochmaliger Termin auf dem Ritterhofe zu Schkopau anberaumt worden zu welchem
Kaufluſtige mit dem Bemerken eingeladen werden daß der Zuſchlag an dieſem Tage unter
allen Umſtänden ertheilt werden wird.

Merſeburg, den 5. October 1844. Der Königl. Landraths- Amts Verweſer
von Seydewitz.

Diejenigen Kommunen des hieſigen Kreiſes, welche während des diesjährigen großen
Herbſtmänövers mit Einquartirung belegt geweſen ſind und für dieſelbe Fourage verabreicht
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oder Fuhren geleiſtet oder aber auf dem Marſche derſelben Vorſpann geſtellt und dafür von
den Truppen nicht ſofort Zahlung, fondern Statt deren nur Quittungen erhalten haben,
werden hierdurch aufgefordert, dieſe Quittungen in ſoweit es noch nicht geſchehen
ſeyn ſollte, nebſt den Quartierbeſcheinigungen der in Cantonnirung gehabten Truppen
binnen 8 Tagen an mich einzureichen damit ich dadurch in den Stand geſetzt werde, die
den betreffenden Kommunen dafür zuſtehende Entſchädigung bei der Königl. Jntendantur
zu liquidiren.

Merſeburg, den 5. October 1844. Der Königl. Landraths Amts Verweſer
von Seydewitz.

7

Städtiſche Verwaltungs-Angelegenheiten.
in le i tun g.Zu den erhabendſten Denkmälern der glorreichen Regierung Friedrich Wilhelms III.

gehört unſtreitig die Verleihung der Städteordnung vom 19. November 1808, ſo wie der
Revidirten Städteordnung vom 17. März 1831. Die Städte ſollten fortan nicht mehr ab-
geſchloſſene Staaten im Staate ſeyn, nicht mehr durch engherziges Feſthalten an kleinlichen
Vortheilen und veralterten Gebräuchen der lebendigen Entwickelung des geſammten Vater
landes hemmend entgegen wirken. Dagegen ſollte aber auch die willkührliche und geiſttöd-
tende Bevormundung der Städte durch landesherrliche Behörden, die tief ins Einzelſte
gehende Beaufſichtigung des ſtädtiſchen Gemeinweſens durch Staatsbeamte und die unmit-
telbare Einwirkung der Letztern in den ſtädtiſchen Haushalt, ein Ende nehmen.

Erweckung des bürgerlichen Gemeinſinnes, Belebung des Gefühls der Freiheit und all
mählige Heranbildung des geſammten Volkes zu ſelbſtſtändiger Theilnahme am Leben und
Gedeihen des Staates mit einem Worte, die Herſtellung eines rüſtigen Bürgerthums voll
Mark und Kraft und treuer vaterländiſcher Geſinnung, das war die Abſicht des königl.
Geſetzgebers bei Verleihung unſerer Städteordnung.

Durch ſie wird der Familienvater zum Gemeindebürger; er wird emporgehoben über
die Schranken ſeines Hausweſens, um in die höhere Ordnung des Gemeinweſens einzutre

ten. Als Glied deſſelben hat er nicht Mühe und Arbeit, noch perſönliche Opfer zu ſcheuen,
wo es gilt, das Wohl und den Nutzen ſeiner Stadt zu befördern. Die Stadt aber iſt
wiederum nur ein einzelnes lebendiges Glied des Staates und wie dem einzelnen Bürger
der Vortheil der Gemeine über den eignen Privatvortheil gehen ſoll, ſo muß die Stadt,
mit ihren bloß ſtädtiſchen Zwecken, ſich dem Wohle des Staates bereitwillig unterordnen.

Zur Aufrechthaltung der Einheit des Staatsintereſſes inmitten der Mannichfaltigkeit
der Jntereſſen der Städte iſt die fortlaufende Oberaufſicht der Regierungen über die Städte
verwaltung beſtellt, und der Magiſtrat dem Staate dafür verantwortlich, daß die allgemei-
nen Landesgeſetze von der Commun nicht übertreten werden. Darum iſt der Magiſtrat,
wiewohl von den Bürgern frei gewählt, doch zugleich Organ der Regierung. Aus demſel-
ben Grunde beſteht das Oberaufſichtsrecht der Letztern weſentlich darin daß die Regierung
zwar mittelſt der Städteordnung den Stadtgemeinden das volle Recht der Selbſtverwaltung
gewährt, in allen den Fällen aber in dieſelbe vermittelnd eingreift, wo die Bürgerſchaſt
durch Ueberſchreitung ihrer geſetzlichen Grenzen beſtehenden Vorſchriften zuwider handelt.

Hieraus ergiebt ſich als die erſte Pflicht eines jeden ehrenhaften Bürgers, mit der Städte
ordnung, um welche ſelbſt das geprieſene Ausland uns kaut beneidet, ſich innig vertraut zu
machen. Wenn wir den Geiſt und die Bedeutung dieſes herrlichen Geſetzbuches immer voll
kommener in uns aufnehmen, wenn wir uns mehr und mehr unſerer Rechte und unſerer
Pflichten als Bürger bewußt werden und durch Wort und That an dem Gedeihen unſers
Gemeinweſens uns betheiligen, dann wird ein edler Bürgerſinn unter uns immer allgemei-
ner werden und die Liebe zu unſerm Vaterlande in uns erſtarken. Und das iſt der Weg,
vor Gott und unſerm Gewiſſen uns der Verfaſſung würdig und dem unvergeßlichen Geſetz
geber uns dankbar zu beweiſen,
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Es kann jedoch die Städteordnung nur dann erſt rechten Segen bringen und ihren

ganzen Einfluß auf die Wohlfahrt der Gemeinden geltend machen, wenn die geſetzlichen
Vertreter der Bürgerſchaft, die Stadtverordneten mit Einſicht und Gewiſſenhaftigkeit ihren
Beruf erfüllen. Mithin iſt die Auswahl verſtändiger und befähigter Mitbürger zu Stadt-
verordneten für die alljährlich wählende Bürgerſchaft eine heilige Gewiſſensſache. Wer als
Wähler gleichgültig oder leichtfertig ans Werk geht, unbekümmert, ob vielleicht durch ſeine
Schuld das Wohl und Wehe der Stadtgemeinde in unrechte Hände gelangt, der iſt des
Namens eines ehrenhaften Bürgers unwerth. Wer ſo wenig Bürgerſinn beſitzt, daß er,
ohne eine geſetzliche Entſchuldigung zu haben wiederholentlich beim Wahltermine nicht er-
ſcheint, wird nach S. 68. der Revidirten Städteordnung ſeines Stimmrechts und der Theil-
nahme an der öffentlichen Verwaltung verluſtig erklärt.

Dagegen thut es aber auch Noth, daß die Bürgerſchaft die Ueberzeugung gewinne, ſie
habe ſich in der Wahl ihrer Vertreter nicht getäuſcht. Sie will wiſſen ob die Verſamm-
lung der Stadtverordneten mit Liebe und Ernſt ſich das Wohl der Stadt angelegen ſeyn
laſſe, ob die Mitglieder des Magiſtrats dem ehrenvollen Vertrauen, welchem ſie ihre Beru
fung verdanken, auch fortdauernd entſprechen. Außerdem ſchien es wünſchenswerth, die Ge
ſammtheit der Bürger zu größerer Theilnahme an der ſtädtiſchen Verwaltung anzuregen,
überhaupt für öffentliche Angelegenheiten ihnen ein vermehrtes Intereſſe einzuflößen, denſel-
ben ſollte zugleich eine Gelegenheit eröffnet werden, ihre Einſichten in den ſtädtiſchen Haus
halt zu erweitern, und ſich dadurch für die Uebernahme ſtädtiſcher Aemter zu befähigen. So
gn6 es, daß der Magiſtrat unſerer Stadt, nach dem Vorgange mehrerer Städte, nament
ich in der Provinz Schleſien und im Einverſtändniß mit der Stadtverordneten Verſamm-

lung, bei der Königl. Regierung die Oeffentlichkeit der Stadtverordneten-Ver-
ſammlungen beantragte. Als die Hochlöbl. Regierung die Befürwortung des Antrages
höhern Ortes (am 24. December 1842) ablehnte, kamen die ſtädtiſchen Behörden überein,
dieſe Angelegenheit durch den Landtags Abgeordneten, Herrn Magiſtrats- Aſſeſſor Köppe bei
dem damals bevorſtehenden Landtage zur Sprache zu bringen.

Jnzwiſchen wurde Sorge getragen, daß durch die (von drei zu drei Jahren zu wieder
holende) Veröffentlichung der Haupt und Spezialetats der Geſammtſtadt Merſeburg und
durch Vertheilung gedruckter Exemplare in alle Häuſer, vorläufig der geſammte ſtädtiſche
Haushalt und die ſpezielle Verwaltung des Vermögens und des Schuldenweſens unſerer
Stadt der Bürgerſchaft zur Einſicht und Kenntnißnahme vorgelegt werden konnte.

Nunmehr erſchien die Allerhöchſte Cabinets Ordre vom 19. April 1844, mittelſt welcher
Se. Majeſtät der König genehmigte: daß über die Wirkſamkeit der ſtädtiſchen
Behörden und Vertreter und die Erfolge ihrer Thätigkeit fortlaufende
periodiſche Berichte in denjenigen Städten durch den Druck veröffentlicht
werden, in denen ſich Magiſtrat und Stadtverordnete durch übereinſtim-
menden Beſchluß dafür erklären. Jn einer Conferenz der für dieſen beſondern
Zweck zuſgmmengetretenen. Deputation beider ſtädtiſchen Behörden, wurden (d. 3. Juli d. J.)
nach Maaßgabe dieſer Allerhöchſten Ordre die näheren Bedingungen feſtgeſtellt, unter welcher
die gedachte Königliche Genehmigung zur Anwendung kommen ſollte. Unter den 21. Auguſt
d. J. eröffnete die Hochlöbliche Regierung dem Magiſtrat, es fände ſich gegen die desfallſi
gen Entſchließungen der ſtädtiſchen Behörden nichts zu erinnern, und es wurden nun die
mit dem Geſchäft der Veröffentlichung der fraglichen periodiſchen Berichte beauftragten Re
dactionsmitglieder ernannt. Hiernach beſteht die Redaction unter dem Vorſitz des Bürger
meiſters Seffner, aus dem Stadtverordneten Vorſteher Nulandt und dem Stadtverordneten
Dr. Krieg. Für beſondere Fälle iſt es den Genannten überlaſſen, auch den ſtellvertretenden
Vorſteher, Herrn Juſtiz-Eommiſſarius Grumbach zuzuziehen.

Merſeburg, den 5. October 1844. F
D. er Mag i ſtr. a nt.
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Die Metzgerläden in Mexieo.
Das eigenthümlichſte Ausſehen haben die

Metzgerläden unſtreitig in Mexico. Auf der
Schwelle nach der Straße zu ſteht ein ausge
ſtopfter Vogel, von der Decke herab hängt ein
ganzer Ochs und hinter ihm ſind Reihen von
Fleiſchſtücken, von Goldpapier umwickelt und
Wurſtguirlanden maleriſch aufgehangen. Jn-
mitten dieſer Fleiſchausſtellung thront ein Bild,
„der heiligen Jungfrau von Guadelupe,“ unter
deren beſonderen Schutze dieſe Laden ſtehen.
Das Merkwürdigſte aber iſt der Metzger ſelbſt,
ein ſentimentaler Mann mit ſchwarzen
Augen und ſchwarzen glänzenden Locken der
immer eine Guitarre in der Hand hält, und
den Köchinnen die ihn beſuchen Liebeslieder
vorſpielt und vorſingt.

Die oſtindiſchen Elephantenbeſitzer vertrauen,
wenn ſie vom Hauſe gehen müſſen, ihre kleinen
Kinder dem Schutze und der Wartung einem
ſolchen Rieſenthiere an. Der Elephant wird
mit einem Fuße an einem in die Erde geramm-
ten Pfahl gekettet, und das Kind vor ihm hin
in's Gras gelegt. Jſt das Kind eingeſchlafen,
und fängt es an unruhig zu werden, ſo wendet
es der Elephant ſanft auf die andere Seite;
hilft dies noch nicht, ſo wiegt er es in ſeinem
Rüſſel, bis es zu ſchreien aufhört. Will das
Kind, nachdem es aufgewacht, ſich durch Krie
chen von dem Elephanten entfernen, ſo hebt er
es, ſobald es ſeinen Bereich verlaſſen will, ſanft
auf, und bringt es wieder in ſeine Nähe. Da-
bei merkt er beſtändig auf, ob ſich etwas dem
Kinde Gefährliches nähere, und mit ſeinem Le
ben würde er jeden Angriff auf daſſelbe abwehren.

Jn den engliſch oſtindiſchen Provinzen fängt
man erſt ſeit einigen Jahren an, die Elephanten
zum Pflügen zu verwenden. Sechs Jahrtau-
ſende mußten vergehen, bevor es den Menſchen
eingefallen, die ungeheure Stärke, die Gelehrig-
keit und Gutmüthigkeit dieſer Thiere auf andere
Weiſe als zum Tragen zu verwenden. Ein
Elephant verrichtet die Arbeit von 20 Rindern
und koſtet in Ceylon nur 80 bis 100 preußiſche
Thaler.

Jn Berliner Blättern lieſt man folgende
Notiz: „Lebendig d zu werden iſt ein
ſchauderhafter Gedanke und geſchieht vielleicht
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öfters als wir wiſſen. Doch giebt es ein ſehr
einfaches und untrügliches Mittel ſich und die
Seinigen dagegen zu bewahren. Alle Aerzte
ſind darin einig wenn man einer Leiche nach
etwa zwei Tagen die Augen öffnet und den Aug-
apfel verſchwommen findet, ſo daß nichts mehr
davon zu ſehen, das Auge aber in eine molkige

taſſe aufgelöſt iſt, ſo iſt der Tod wirklich vor-
handen. Wo das Zeichen fehlt, iſt der Tod
unſicher.

Charade.Durch's Erſte glaubte man die Zukunft ſonſt zu deuten,
Durch's Zweite wähnen wir die Zukunft zu bereiten,
Doch iſt das Ganze nur der Gegenwart geweiht,
Und ſelten, daß es ſich der Zukunft noch erfreut.

Auflöſung d r g rigen Stück:
e er. Dec.

Künftigen Sonntag predigen in der
Schloß- u. Domkirche: Vorm. Hr. Diac. Langerz

Nachm. vie Liederzettel.
Stadtkirche: Vorm. Herr Senior Heydenreich';

Nachm. Herr Diac. Schellbach.
Neumarktskirche: Herr Paſtor Triebel.
Altenburger Kirche: Herr Paſtor Wallenburg.

Kirchennachr. voriger Woche: (Merſeburg.)
Dom. Vaceat.
Stadt. Geboren: dem Fabrikarbeiter Zorn ein

Sohn. Geſtorben: die jüngſte Tochter zweiter Che
des Bürgers und Fabrikant Steckner, im 1. Jahre, an
Magenerweichung eine unehel. Tochter, 6 Wochen alt, an
Krämpfen.

Nenumarkt.
Niemann ein Sohn.

Altenburg. Geboren: einer ledigen Perſon eine
Tochter dem Hausbeſitzer und Commiſſtonair Beck ein
Sohn. Getrauet: der Kaufmann Krebel aus Naum-
burg mit Jgfr. F. A. Moritz von hier.

Geboren: dem Schuhmachermeiſter

Kirchennachr. von Lützen September.
Geboren: dem Windmühlenbeſitzer Ehrenberg eine

Tochter z dem Poſtillon Schulze eine Tochter dem Magi-
ſtrats- Aſſeſſor Krüger ein Sohn dem Schneidermſtr. Tille
ein Sohn dem Handarbeiter Ritter eine Tochter dem
Schneidermſtr. Beltzig ein Sohn dem Einw. Neidel eine
Tochter dem Manrer Stoltze ein Sohn. Getrauet:
der Schloſſermſtr. Niemann mit Jgfr. Ch. F. Zagler von
hier der Hausmann Martin aus Leipzig mit Jgfr. Auguſte
Wirth von hier. Geſtorben: die älteſte Tochter des
Handarb. u. Einw. Keil, 6 J. 8 M., an der Ruhr ein
unehel. Sohn, 4 M. 5 T. alt, an Krämpfen ein unehel.
Sohn 12 W. alt, an Krämpfen der jüngſte Sohn des
Handarb. u. Einw. Keil, 7 W. 3 T. alt, an Krämpfen
der einzige Sohn des Scharfrichterei Jnhabers Schmeißer,
8 M. alt, an Druüſenkrankheit.
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Durchſchnittsmarktpreiſe des Monats September.

thl. ſg. pf. thl. ſg. pf. thl. I ſg. pf.Weizen Scheffel 1 23 71 Erbſen Scheffel e Butter Pfund 7 6
Roggen 1 10 8 Linſen 2 7 6 BrodGerſte 29 6 Kartoffeln 22 6] Semmel LothHafer 19 2) Rindfleiſch Pfund 33 Branntwein Ort. Aſ-Hirſe ktemmen nicht auf Kalbfleiſch 2 31 Bier (9Graupen öffentlichen Markt. Schöpſenfl. 3 3 Heu Centner 20Grützarten e. Schweinefl. 3 6l1 Stroh Schock 4 15

Bekanntmachungen.
(1183) Gefunden. Am 2. d. M. ſind vor dem Neumarktsthore ein Schnürleib

und ein Stück roth und weiß geſtreiftes baumwollenes Zeug gefunden und an uns abge-
geben worden. Der ſich legitimirende Eigenthümer dieſer Sachen kann dieſelben im Polizei-
Büreau in Empfang nehmen. Merſeburg, den 2. October 1844.

De r Mag ſt r a t.
(1184) Militair-Aushebung betr. Alle Militairpflichtige, welche im Jahre

1824 geboren ſind und ſich hier aufhalten oder deren Eltern ihren Wohnſitz hier jetzt ge
nommen haben werden hierdurch aufgefordert, ſich von heute ab bis zum 12. huj. in den
Dienſtſtunden in unſerm Militair-Büreau zu melden, um über ihre Militair- und
Familien Verhältniſſe vernommen zu werden.

Jndividuen, welche ſich bereits geſtellt, jedoch noch keine definitive Beſcheidung erhalten
haben müſſen die über ihre früher erfolgte Geſtellung ſprechenden Geſtellungs-Atteſte mit
zur Stelle bringen.

Die Eltern, Dienſt- und Brodherrn Militairpflichtiger veranlaſſen wir, dieſe Bekannt-
machung den gedachten Jndividuen zur genauen Beachtung bekannt zu machen da Nicht-
befolgung derſelben, Unterſuchung und reſp. Beſtrafung zur Folge haben muß.

Merſeburg, den 4. October 1844.

De r Mag i ſt rat.
(1185) Bau-Materialien- Verſteigerung. Jm hintern Hofe des Kloſters ſollen

Donnerstag den 10. huj. Nachmittags Punet 3 Uhr,
eine Parthie alte Mauerſteine, hölzerne Krippen, Raufen, Standbohlen, Säulen und Brett-
ſtücken gegen ſofortige Bezahlung öffentlich verſteigert werden.

Merſeburg, den 5. October 1844.

S er Mag ſtr att.(1195) Verdingung. Die Anfuhre von eirca zweihundert Schock Schwarz-
dornen aus dem Maßlauer Unterforſte, dem Oſtrauer und Göhlitzſcher Wehrichte, der Prob-
ſtei und dem Faſanengarten zur hieſigen Königlichen Saline, ſoll im Wege der Lieitation

den 24. October c. Vormittags 10 Uhr
im Winklerſchen Gaſthofe zu Pretzſch unter den im Termine bekannt gemacht werdenden
Bedingungen verdungen werden, wozu Theilnehmer ſich einfinden wollen.

Dürrenberg, den 1. October 1844.
Königlich Preußiſches Salz-Amt.

(1180) Entrepriſe. Der Bedarf der Königlichen Saline und der dazu gehörigen
Kbniglichen Braunkohlengruben
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an gebrannten Kalk, an Mauer- und Dachſteinen, an Bruchſteinen

auf die Jahre 1845 bis incl. 1847, ferner
an Bauhölzern, Bohlen und Brettern

für das Jahr 1845 ſoll an den Mindeſtfordernden in Entrepriſe gegeben werden, wozu für
die erſtgenannten drei Artikel

am 30. Oetober, Vormittags 9 Uhr,
für die Holzmaterialien an demſelben Tage

Vormittags 11 Uhr
ein Termin an Salz- Amtsſtelle anberaumt iſt. e

Wir laden dazu Lieferungsluſtige mit dem Bemerken ein, daß die Bedingungen im Ter-
mine bekannt gemacht werden ſollen, auch vorher in der hieſigen Regiſtratur einzuſehen,
oder gegen Erſtattung der Copialien von derſelben zu erlangen ſind.

Dürrenberg, den 2. October 1844.
Königlich Preußiſches Salz-Amt.

(1175) Auction. Ein Billard gut erhalten und mehrere andere zum Nachlaß der
Schenkwirths Wackerſchen Eheleute in Keuſchberg gehörige Gegenſtände, als Betten, Meu-
bles, Hausrath, Kleidungsſtücke und andere Effecten, ſollen

den 16. October e. Vormittags 10 Uhr
im Heydrichſchen Schenklokale zu Keuſchberg im Wege der Auction öffentlich an den Meiſt-
bietenden gegen gleich baare Bezahlung verkauft werden.

Lützen, den 1. October 1844.
Königl. Gerichts-Commiſſion.

(1177) Auction. Auf den 13. d. M. Nachmittags nach 2 Uhr ſoll in dem Gaſt-
hofe zu Altranſtädt verſchiedenes Tiſchlerhandwerkszeug mit Hobelbank, alles ganz neu,
meiſtbietend verkauft werden.

(1125) Reifſtäbe- Auction. Montags den 21. October e. Vormittags 10 Uhr
ſollen die diesjährigen Herbſt-Reifſtäbe des Ritterguts Goſeck, im Wehrichte ohnweit
der Goſecker Mühle, unter den im Termine zu eröffnenden Bedingungen, verkauft werden.

(1191) Kartoffel- Verkauf. Montag den 14. October e., Nachmittags um 3 Uhr,
ſollen circa 170 Berliner Scheffel Kartoffeln worunter 25 Scheffel kleine ſogenannte Fut-
terkartoffeln, in der hieſigen Kreis Arbeits Anſtalt meiſtbietend verkauft werden.

Merſeburg, den 7. Oetober 1844.
Das Direetorium der Kreis-Arbeits-Anſtalt.
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(1171) Haus- Verkauf. Das vormals Rauchfußſche, jetzt der Frau Unterofficier
Ernſt zu Erfurt gehörige, sub Nr. 66. in hieſiger Preußergaſſe belegene Haus, worin
ſich 3 Stuben mit Zubehör befinden ſoll 4den 13. October e. Vormittags 141 Uhr
auf dem Rathskeller hierſelbſt meiſtbietend verkauft werden, weshalb Kaufluſtige ſich daſelbſt
einfinden wollen.

Merſeburg den 29. September 1844.
(1174) Verkauf. Ein 32 Fuß langes und 24 Fuß tiefes, ganz neu austapezirtes Zelt,

mehrere Gartenbänke, ca. 400 Steinflaſchen, verkauft veränderungshalber zu billigen Preiſen

Balditz, den 29. September 1844. Grobecker.
(1188) Logis-Vermiethung. Von Weihnachten ab iſt die Ober Etage in mei

nem neu erbauten Hinterhauſe, beſtehend aus Stube, Kammer, Boden und Torfgelaß an
derweit zu vermiethen.

Neumarkt vor Merſeburg. J. G. Barth.
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(1181) Logis-Veränderung. Meinen geehrten Kunden erlaube ich mir bekannt

zu machen daß ich nicht mehr am Roßmarkt, ſondern der Stadtkirche gegenüber bei der
Wittwe Madam Müller wohne.

Merſeburg, den 5. October 1844. Karl Recke, Herrenkleider-Verfertiger.
(1137) Nene u. gebrauchte Flügel u. Fortepianos.

Das Pianoforte- Magazin von Hayne in Leipzig, Peterſtr. Nr. 13.80., empfiehlt
eine große Anzahl neuer Flügel und Fortepianos von ausgezeichnet gutem Tone und höchſt
ſolider und geſchmackvoller Bauart; ſo auch gebrauchte dergl. und verſpricht bei angenehmen
Bedingungen reelle Bedienung.

a Das Ausſchnitt- u. Modewaaren- Geſchäft
von Theodor Stock in Leiprzig,

(Grimmaiſche Straße, dem Neumarkt gegenuüber),
empfiehlt zu gegenwärtiger Michael- Meſſe ſein vorzüglich neu-
aſſortirtes Waaren Lager mit der Verſicherung in den Stand
geſetzt zu ſeyn, durch eben ſo reelle, geſchmackvolle Waaren als

billige Preiſe, jeden geehrten Abkäufer nach Wunſch
zu bedienen.

(1190) Handlungs-Anzeigen. Den Herrn Tiſchlern und Inſtrumentenbauern
empfehle ich ſehr preiswerth: ruſſiſchen Leim, fein und mittlen Schellack, ſtärkſten Spiritus,

Wiener Bimſtein u. ſ. w. L. A. Weddy am Markt.Berliner Fliegenleim, die Kruke von 4 und 14 Sgr. bei Weddy.
Neue große Bricken friſch bei Weddy.Extra fetten ächten Limburger Käſe, das Stück 9 Sgr. bei Weddy.
(1179) Anzeige. Jndem ich einem geehrten Publiko hiermit ergebenſt anzeige, daß

ich mein am Dom suh Nr. 274, belegenes Haus und das ſeit 53 Jahren darin betriebene
Tabacks Commiſſions- Geſchäft der alten bekannten Handlung Hoffmann Bracke in
Leipzig am heutigen Tage Herrn J. G. Ronniger käuflich überlaſſen habe und für das
mir bewieſene Vertrauen verbindlichſt danke, bitte ich, daſſelbe auf meinen Nachfolger ge
fälligſt übertragen zu wollen.

Merſeburg, den 7. October 1844. J. G. Häder.Auf obige Anzeige Bezug nehmend, empfehle ich mich einem verehrten hieſigen und
auswärtigen Publiko mit meinem wohlaſſortirten Lager von Taback, Schnupftaback und
Cigarren und bitte, mit dem meinen Vorgänger bewieſenen Vertrauen, das ich ſtets durch
e und prompte Bedienung zu rechtfertigen, mich beſtreben werde, auch mich geneigteſt zu
eehren.

Merſeburg, den 7. Oetober 1844. J. G. Nonniger.
(1178) Anzeige. Kapitalien von jeder beliebigen Summe zum Ausleihen auf ſichere

Hypothek, ſo wie ea. 30 Wohnhäuſer in hieſiger Stadt und 12 Landgüter, von verſchiede-
nen Preiſen, zum Verkauf weiſet nach der Secret. und Commiſſion. Rindfleiſch

in Merſeburg, Altenburg Nr. 785.
(1196) Anzeige. Jch erlaube mir hierdurch ergebenſt anzuzeigen, daß ich von jetzt

an im Brühl bei der Fran Stange wohne.
Auch verfehle ich nicht zu bemerken, daß ich einen Laden am Markt erbffnet habe, und

bitte, mir das früher geſchenkte gütige Zutrauen auch fernerhin nicht zu entziehen.
W. Vogel.
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(1187) r r Den betreffenden Debenten wird hierdurch bekannt
eugemacht, daß die dem Paſtorat zu Neumarkt vor Merſeburg pro term. Galli 1844 zuſtehen-

den Getreidezinſen
Montag den 21. Oetober und

Dienstag den 22. Oetober dieſes Jahres
an den ſchon bekannten Stellen erhoben werden ſollen.

(1192) Teichſiſcherei. Den 24. und 25. October e. wird der Knapendorfer Mit-
telteich, den 31. October und 1. November e. aber, der Knapendorfer Oberteich gefiſcht wer-
den, und findet an dieſen Tagen der Fiſchverkauf bei den Teichen ſowohl im Ganzen als
Einzelnen, von Morgens 8 Uhr bis Nachmittags um 3 Uhr ſtatt.

Schkopau, den 7. October 1844. v. Trotha.
(1194) Verlaufenes Huhn. Aus dem Hofe des Hauſes Nr. 196. am Entenplan

hat ſich ein ſchwarzer Hahn verlaufen, deſſen Zurückbringung gegen ein angemeſſenes Dou-
ceur erbeten wird.

Merſeburg, den 5. October 1844.
(1176) Geſuch. Einem jungen Menſchen, welcher eine ſchöne ausgeſchriebene Hand

ſchreibt und im Rechnen nicht unerfahren iſt, kann eine Stelle nachgewieſen werden durch
die Expedition dieſer Blätter.

(1193) Einladung. Zu einem Vogelſchießen mit Balläſtern und Garten Concert,
ſo wie des Abends zum Geſellſchafts Tänzchen, ladet

Sonntag den 13. Oetober dieſes Jahres
ganz ergebenſt ein

Merſeburg, den 7. October 1844. Eberding in der alten Loge.
(1189) Durch Allerhöchſten Befehl von hier abberufen, verlaſſe ich heute mei-

nen bisherigen Verwaltungsbezirk vom Dankgefühl für die vielen Beweiſe des Wohlwollens,
des Vertrauens und der Anhänglichkeit durchdrungen, welche mir in der Zeit von ſieben
Jahren, wo ich hier als Landrath fungirte, zu Theil geworden ſind. Das Erfreuliche, wel
ches ich in ſo reichem Maaße hier erfahren habe, wird mir unvergeßlich bleiben. Mein
Gedächtniß wird mir treu erhalten daß ich hier in dem dankbaren Berufe des Landraths
das Organ für den lebhaften Gemeinſinn für die edlen Beſtrebungen der Kreisbewohner
werden konnte, unter ihnen Gehör für meine dem Kreiswohle geltende Wünſche fand und
überall in den Städten und auf dem Lande von einem ſehr ehrenwerthen Beamtenſtande,
welcher vom regſten Pflichtgefühle und ernſten Willen, ſich nützlich zu machen, belebt iſt,
unterſtützt wurde. Die Ausſicht, durch mein neues Amt oft hierher geführt zu werden er
leichtert mir das Scheiden aus den mir theuer gewordenen Verhältniſſen und glücklich würde
es mich machen, wenn ich noch nach Jahren daſſelbe Zutrauen, daſſelbe Wohlwollen, deren
man mich hier würdigte, wiederfinden könnte.

Merſeburg, den 7. October 1844.
Gr. v. Keller,

Königlicher Kammerherr, K. Commiſſarius und Director der Thüringiſchen
Eiſenbahn Geſellſchaft.

(1186) Miſſtonsfeſt zu Franukleben.
Mittwoch, den 16. October e. Nachmittags zwei Uhr,

ſoll, ſo Gott will, in der Kirche zu Frankleben Miſſionsfeſt gehalten werden, wozu wir
alle Freunde des Reiches Gottes hiermit einladen.

Weißenfels den 4. Oetober 1844.
Das Comité des Miſſions-Hülfsvereins.

D.
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